
Kapitalgesellschaften/ 
Beteiligungen

Den Nominalwert von GmbH-Anteilen 
übersteigender Kaufpreis führt auch 
im Rahmen einer Kapitalerhöhung zu 
Anschaffungskosten
Eine GmbH war durch Umwandlung 
ohne Aufdeckung stiller Reserven ent-
standen. Bei den GmbH-Anteilen han-
delte es sich folglich um einbringungs-
geborene steuerverstrickte Anteile. Im 
Zuge nachfolgender Kapitalerhöhungen 
erwarb der Gesellschafter weitere An-
teile. Dafür zahlte er nicht nur deren 
Nominalwert, sondern jeweils zusätz-
lich ein erhebliches Aufgeld (Agio).
	 Später veräußerte der Gesellschafter 
alle einbringungsgeborenen Anteile. Als 
deren Anschaffungskosten sah er neben 
dem Ursprungsbetrag auch einen Teil 
der Aufgelder an, die er im Zuge der spä-
teren Kapitalerhöhungen gezahlt hatte. 
Dem so ermittelten Wert stellte er zur 
Ermittlung des Veräußerungsgewinns
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Steuerart Fälligkeit

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag   12.04.2010 1   10.05.2010 2
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Ende der Schonfrist                    Überweisung 5
 

obiger Steuerarten  
bei Zahlung durch:                                 Scheck 6
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bei Zahlung durch:                                 Scheck 6

Entfällt 20.05.2010

Entfällt 12.05.2010

Sozialversicherung 7 28.04.2010 27.05.2010

Kapitalertragsteuer,
Solidaritätszuschlag

Seit dem 01.01.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie 
der darauf entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich 
mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen.

1	 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

2	 Für den abgelaufenen Monat.
3	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 

für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern (ohne 
Dauerfristverlängerung) für das vorangegangene Kalender- 
vierteljahr.

4	 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung 
für den vorletzten Monat.

5	 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmel-
dungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem An-
meldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem 
Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, 
Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stich-
tag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen wer-
den keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung 
muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem 
Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

6	 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung
erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt 
als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächti-
gung erteilt werden.

7	 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge 
sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des lau- 
fenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschlä-
ge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. 
Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätes- 
tens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d.h. am 26.04./25.05.2010)
an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten
die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fällig-
keitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies 
gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Monat April 2010 haben wir einige Entscheidungen ausgewählt, die Sie 
interessieren könnten oder möglicherweise sogar betreffen. Zum Beispiel:

Für sogenannte gemischte Reiseaufwendungen mit einer sowohl betrieblichen 
als auch beruflichen Veranlassung galt bisher in der Regel ein Abzugsverbot. 
Zukünftig können gemischte Aufwendungen aufgeteilt werden. Es ist eine der 
Gewichtung entsprechende Aufteilung vorzunehmen, das gilt auch für die Fahrt- 
kosten.

Manchmal wird übersehen, dass der Freibetrag und der verminderte Wertansatz 
bei der Schenkungsteuer auch wegfallen, wenn in einem bestimmten Zeitraum 
zu hohe Entnahmen (Überentnahmen) getätigt werden. Dies gilt auch, wenn die 
Überentnahmen ausschließlich durch die Zahlung der Schenkungsteuer entstan-
den sind.

Haben Sie Fragen zu den Artikeln dieser Blitzlicht-Ausgabe oder zu anderen 
Themen? Bitte sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gern.

04 / 2010

Administrator
Stempel



den Veräußerungspreis gegenüber. Das 
Finanzamt erhöhte den Veräußerungs- 
gewinn um die Aufgeldzuschläge.

	 Diese Rechtsauffassung wurde 
durch den Bundesfinanzhof bestätigt. 
Erwirbt ein Kapitalanleger im Rahmen 
der Kapitalerhöhung durch eine Kapital-
gesellschaft neue Anteile, führt dies bei 
ihm zu Anschaffungskosten, und zwar 
nur für diese Anteile. Dies gilt auch für 
die Zuzahlung eines Aufgeldes (Agio), 
das bei der Kapitalgesellschaft als Kapi- 
talrücklage auszuweisen ist. Dabei 
kommt es nicht darauf an, ob mit dem 
gezahlten Gesamtkaufpreis der Verkehrs- 
wert der neuen Anteile überschritten 
wird. Selbst eine freiwillige Zuzahlung in 
das Gesellschaftsvermögen würde zu 
keiner anderen Beurteilung führen.

Umsatzsteuer

Rechte des Rechnungsempfängers 
bei unberechtigtem Ausweis der 
Umsatzsteuer
Nach einer am 1. April 2004 in Kraft 
getretenen, zur Bekämpfung des Um-
satzsteuerbetrugs dienenden Vorschrift 
ist bei Bauleistungen durch einen Un-
ternehmer an einen Unternehmer, der 
selbst Bauleistungen erbringt, Schuld-
ner der Umsatzsteuer gegenüber dem 
Finanzamt nicht der Leistende, son-
dern der Leistungsempfänger.
	 Entgegen dieser Vorschrift berech-
nete ein Dachdeckerunternehmen seine 
an ein belgisches Stahlunternehmen er-
brachten Leistungen mit einer Rechnung 
über 15.086,35 € zuzüglich 2.413,82 € 
Umsatzsteuer. Nach Bezahlung der 
Rechnung wurde das Stahlunternehmen 
von dem für es zuständigen Finanzamt 
darauf hingewiesen, dass es zum Vor-
steuerabzug der Umsatzsteuer aus die-
ser Rechnung nicht berechtigt sei. Das 
Stahlunternehmen verlangte daraufhin 
von dem Dachdeckerunternehmen die 

Erstattung der Umsatzsteuer und die 
Vorlage einer berichtigten Rechnung.
	 Das Oberlandesgericht Köln gab 
der Klage auf Rückzahlung der gezahl-
ten Umsatzsteuer statt, verneinte je-
doch einen Anspruch auf Ausstellung 
einer berichtigten Rechnung. Nach Auf-
fassung des Gerichts setzt ein schuld-
rechtlicher Anspruch auf Ausstellung 
einer Rechnung mit ausgewiesener 
Umsatzsteuer voraus, dass der Rech-
nungsempfänger eine solche Rech-
nung benötigt, um seinerseits die von 
ihm geschuldete Umsatzsteuer als 
Vorsteuer gegenüber dem Finanzamt 
geltend zu machen. Diese Vorausset-
zung war vorliegend nicht erfüllt, da die 
gezahlte Umsatzsteuer schon deshalb 
nicht als Vorsteuer geltend gemacht 
werden konnte, weil der Rechnungs-
empfänger diese Steuer nicht schuldete.

Vorsteuerabzug bei Ausweis eines 
überhöhten Steuerbetrags nur in 
Höhe der gesetzlich geschuldeten 
Steuer
Weist ein Unternehmer in einer Rech-
nung einen falschen Umsatzsteuerbetrag 
aus, kann der Leistungsempfänger die Vor- 
steuer in Höhe des richtigen Betrags ab-
ziehen. Die Höhe des Abzugsbetrags darf 
allerdings den in der Rechnung ausgewie-
senen Steuerbetrag nicht übersteigen.

Arbeitgeber/Arbeitnehmer

Auch pauschal gezahlte Zuschläge 
zur Nachtarbeit können steuerfrei 
sein
Neben dem Grundlohn gezahlte Zu-
schläge sind nur dann einkommensteu-
erfrei, wenn sie für tatsächlich geleiste-
te Sonn-, Feiertags- oder Nachtarbeit 
geleistet werden. Außerdem müssen 
die geleisteten Stunden durch Einzel-
aufstellungen nachgewiesen werden.
	 In bestimmten Fällen ist aber auch 
eine steuerfreie Zahlung pauschaler 
Zuschläge möglich, wie der Bundes-
finanzhof entschieden hat. Werden die 
Arbeitsleistungen fast ausschließlich
zur Nachtzeit erbracht und werden 
die Zuschläge so bemessen, dass sie 
unter Einbeziehung von Urlaub und 
Fehlzeiten auf das Jahr bezogen die 
Voraussetzungen der Steuerfreiheit er- 
füllen, dann sind die Zuschläge auch 
ohne Einzelnachweis steuerfrei.

Regelmäßige Arbeitsstätte bei 
Leiharbeit und Outsourcing
Die betriebliche Einrichtung eines Kun-
den des Arbeitgebers ist keine regel-
mäßige Arbeitsstätte des Arbeitneh-
mers, auch wenn er bei dem Kunden 
längerfristig eingesetzt wird. Diese 
Konstellation ergibt sich insbesondere 
bei Leiharbeit und Outsourcing. Dafür 
gilt künftig Folgendes:
	 Betriebliche Einrichtungen von Kun-
den des Arbeitgebers sind keine regel-
mäßigen Arbeitsstätten seiner Arbeit-
nehmer, unabhängig von der Dauer der 
dortigen Tätigkeit.
	 Etwas anderes gilt, wenn der Ar-
beitnehmer von seinem Verleiher für 
die gesamte Dauer seiner Tätigkeit 
für den Verleiher dem Entleiher zur 
Arbeit in dessen betrieblicher Einrich-
tung überlassen oder mit dem Ziel der 
späteren Anstellung beim Entleiher 
eingestellt wird. Hier liegt keine Aus-
wärtstätigkeit in Form der Tätigkeit an 
typischerweise ständig wechselnden 
Tätigkeitsstätten vor. Denn der Arbeit-
nehmer muss nicht damit rechnen, im 
Rahmen dieses Arbeitsverhältnisses 
an wechselnden Tätigkeitsstätten ein-
gesetzt zu werden. Vielmehr wird er in 

Beispiel
Großhändler G weist in der Rechnung 
über 1.000 € an den Einzelhändler E 
190 € Umsatzsteuer aus, obwohl die 
Lieferung dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz von 7 % unterliegt. E kann 
nur 70 € Vorsteuern abziehen.

Abwandlung
G weist nur 70 € Umsatzsteuer aus, 
obwohl der Umsatz dem Regel-
steuersatz unterliegt. E kann nur
70 € Vorsteuern abziehen. Erst 
wenn G eine berichtigte Rechnung 
ausstellt, kann E den Differenzbe-
trag in dem Voranmeldungszeit-
raum abziehen, in dem er die be-
richtigte Rechnung erhält.
	 Ist die Leistung des G nicht 
steuerbar oder steuerfrei, steht E 
überhaupt kein Vorsteuerabzug zu.



/// ///

diesem Fall dauerhaft an einer regel-
mäßigen (außerbetrieblichen) Arbeits-
stätte tätig.
(Quelle: Bundesministerium der Finanzen)

Kündigungsfristen junger Arbeit-
nehmer teilweise verlängert
Bei der Berechnung arbeitsrechtlicher
Kündigungsfristen sind auch Beschäf-
tigungszeiten vor Vollendung des 25. 
Lebensjahres zu berücksichtigen. Dies 
hat der Europäische Gerichtshof (EuGH)
entschieden. Eine Vorschrift, die ande-
res besagt, verstößt gegen das allge-
meine im Europarecht verankerte und 
in den Richtlinien des Rates der EG 
konkretisierte Verbot der Altersdiskri-
minierung.
	 Das deutsche Recht sieht bisher 
eine weniger günstige Behandlung für 
Arbeitnehmer vor, die ihre Beschäf- 
tigung bei dem Arbeitgeber vor Voll-
endung des 25. Lebensjahres aufge-
nommen haben und behandelt somit 
Personen, die die gleiche Betriebszu-
gehörigkeitsdauer aufweisen, unter-
schiedlich, je nachdem, in welchem 
Alter sie in den Betrieb eingetreten 
sind. Selbst wenn der Gesetzgeber 
der Meinung sei, dass es jüngeren Ar-
beitnehmern regelmäßig leichter falle 
und schneller gelinge, auf den Verlust 
ihres Arbeitsplatzes zu reagieren, dass 
dem Arbeitgeber eine größere perso-
nalwirtschaftliche Flexibilität verschafft 
werden sollte, indem seine Belastung 
im Zusammenhang mit der Entlassung 
jüngerer Arbeitnehmer verringert wird 
und dass kürzere Kündigungsfristen 
die Einstellung jüngerer Arbeitnehmer 
erleichtern, handelt es sich nach der 
Entscheidung des EuGH um eine ins-
gesamt unangemessene Maßnahme 
des Gesetzgebers. Eine solche Re-
gelung verzögere nämlich die Verlän-
gerung der Kündigungsfrist für einen 
Arbeitnehmer, der vor Vollendung des 
25. Lebensjahres in den Betrieb ein-
getreten ist, selbst dann, wenn er bei 
seiner Entlassung eine lange Betriebs-
zugehörigkeit aufweist. Damit werden 
diejenigen benachteiligt, die schon in 
jungen Jahren einen Beruf aufnehmen.
	 Da die entsprechende nationale 
Vorschrift auch nicht europarechtskon-

form ausgelegt werden kann, weil sie 
eindeutig ist, obliegt es nach der Ent-
scheidung des EuGH den nationalen 
Gerichten, die Vorschrift unangewen-
det zu lassen, ohne dass sie verpflich-
tet wären, zuvor den EuGH um eine 
Vorabentscheidung zu ersuchen.

Unternehmer

AfA-Bemessungsgrundlage bei 
Einlage eines Wirtschaftsguts
Wird ein Wirtschaftsgut vom Privatver-
mögen in ein Betriebsvermögen einge-
legt, muss die Bemessungsgrundlage 
für die danach vorzunehmenden Ab-
setzungen für Abnutzungen ermittelt 
werden. Ausgangsgröße ist der Teil-
wert zum Zeitpunkt der Einlage. Dieser 
wird jedoch vermindert um die vor der 
Einlage bei Überschusseinkunftsarten 
bereits in Anspruch genommenen plan- 
mäßigen und außerplanmäßigen Ab-
setzungen.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Neuregelung der Abzugsfähigkeit
von Kosten für eine sowohl betrieb-
lich als auch privat veranlasste Reise
Reisekosten sind grundsätzlich aufteil-
bar. Soweit sie ganz überwiegend beruf-
lich veranlasst sind, ist der Abzug in vol-
lem Umfang als Betriebsausgaben oder 
Werbungskosten möglich. Ein privat ver-
anlasster Teil von völlig untergeordneter 
Bedeutung ist zu vernachlässigen. Um-
gekehrt sind aus privaten Beweggrün-
den entstandene Aufwendungen mit 
einem völlig untergeordneten betriebli-
chen Anteil in vollem Umfang den priva-
ten Lebenshaltungskosten zuzuordnen. 
Im Übrigen ist eine der Gewichtung ent-
sprechende Aufteilung vorzunehmen, 
das gilt auch für die Fahrtkosten.
	 Diese Beurteilung stellt eine Neu-
ausrichtung und Abkehr von der bisher 
vertretenen Auffassung des Bundesfi-
nanzhofs dar. Für sogenannte gemischte 
Aufwendungen mit einer sowohl betrieb-
lichen oder beruflichen Veranlassung auf 
der einen und einer privaten Veranlas-
sung auf der anderen Seite galt bisher 
ein Abzugsverbot. Derartige Aufwendun-
gen waren, von wenigen Ausnahmen 
abgesehen, insgesamt der Privatsphäre 
zuzuordnen und nicht abzugsfähig. In al-
len noch nicht rechtskräftig veranlagten 
Fällen und für die Zukunft ist nunmehr 
eine Aufteilung vorzunehmen.

Keine sofortige Versteuerung 
der stillen Reserven bei Betriebs- 
verlegung ins Ausland
Verlegte ein Unternehmer seinen Be-
trieb von Deutschland ins Ausland, wur-
de dieses trotz Fortführung des Betriebs 
bislang als fiktive Betriebsaufgabe be-
handelt. Der Unternehmer musste die 
im Betriebsvermögen gebildeten stillen 
Reserven aufdecken und sofort versteu-
ern. Grund dafür war, dass die zukünfti-
gen Gewinne nicht mehr in Deutschland 
der Besteuerung unterlagen (so genann-
te „steuerliche Entstrickung“).
	 Nunmehr nahm der Bundesfinanz-
hof den Fall eines selbstständigen Er- 
finders zum Anlass, seine Rechtspre-
chung aufzugeben. Dieser hatte seinen 
Wohnsitz 1995 nach Belgien verlegt und 
von dort sein Einzelunternehmen unver- 
ändert weitergeführt. Er wehrte sich er- 

Wegfall der Steuervergünstigung
bei durch Zahlung der 
Schenkungsteuer entstandenen 
Überentnahmen
Der Freibetrag und der verminder- 
te Wertansatz fallen rückwirkend 
weg, wenn ein Erwerber innerhalb 
von fünf Jahren nach dem Erwerb 
als Gesellschafter einer Gesell-
schaft bis zum Ende des letzten in 
die Fünfjahresfrist fallenden Wirt- 
schaftsjahres Entnahmen vornimmt, 
die die Summe seiner Einlagen und 
der ihm zuzurechnenden Gewinne/
Gewinnanteile seit dem Erwerb 
um mehr als 52.000 € (ab 2009 
150.000 €) übersteigen.
	 Dies gilt nach einer Entscheidung
des Bundesfinanzhofs auch dann, 
wenn die Überentnahmen aus-
schließlich durch die Zahlung der 
Erbschaft- oder Schenkungsteuer 
entstanden sind. Nach Auffassung 
des Gerichts kommt es nicht auf 
die Gründe an.
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�� Die Aufwendungen für das häusli-
che Arbeitszimmer im Einfamilienhaus 
(AfA, Schuldzinsen, Energiekosten) sind 
nach dem Verhältnis der Miteigentums- 
anteile, nicht nach den zeitlichen Nut-
zungsanteilen zuzuordnen.
�� Die auf das häusliche Arbeitszim-

mer in der angemieteten Wohnung 
entfallenden Mietzinsen bzw. Energie-
kosten unterliegen der hälftigen Zuord-
nung zwischen den Eheleuten.
�� F kann die auf sie entfallenden Auf-

wendungen unbegrenzt abziehen, da 
das jeweilige häusliche Arbeitszimmer 
den Mittelpunkt ihrer gesamten betrieb-
lichen und beruflichen Betätigung bilde-
te. Wegen seines anderen Hauptberufs 
greift bei M die Abzugsbegrenzung für 
ein häusliches Arbeitszimmer in Höhe 
von 1.250 €. Diesen Höchstbetrag kann 
er nur anteilig geltend machen.
�� Die beiden im Streitjahr nacheinan-

der genutzten häuslichen Arbeitszim-
mer (Mietwohnung/Einfamilienhaus) 
sind als ein Objekt anzusehen. Es er-
folgt keine Verdoppelung des bei M 
abziehbaren Höchstbetrages.

Sonstige

Übergangsregelung für 
Antragsveranlagungen gilt auch 
für ungestellte Anträge
Mit dem Jahressteuergesetz (JStG) 
2008 wurde die bisherige Zweijahresfrist 
für sogenannte Antragsveranlagungen 
aufgehoben. Bis dahin konnten Anträge 
auf Durchführung einer Einkommensteu-
erveranlagung nur bis zum Ablauf des 
zweiten auf den Veranlagungszeitraum 
folgenden Kalenderjahres gestellt wer-

den. Nach den Anwendungsvorschriften 
zu dieser Neuregelung sollte die Ände-
rung erstmals für Veranlagungszeiträu-
me ab 2005 gelten.
	 Die Finanzverwaltung war bisher 
davon ausgegangen, dass Anträge auf 
Veranlagungen für Zeiträume vor 2005 
bis zum 28. Dezember 2007 (Datum der 
Verkündung des JStG 2008) hätten ge-
stellt werden müssen. Dem ist jedoch 
nicht so. Auch wenn ein solcher Antrag 
nicht gestellt wurde, können rückwirkend 
ab dem Veranlagungszeitraum 2003 noch 
Steuererklärungen eingereicht werden.
	 Zu berücksichtigen sind hier jedoch 
die allgemeinen Verjährungsfristen. Die 
Festsetzungsfrist beträgt bei der Einkom-
mensteuer vier Jahre. Für die Antragsver-
anlagungen gilt, wie für Pflichtveranlagun-
gen, eine dreijährige Anlaufhemmung.
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

Studiengebühren sind keine außer-
gewöhnliche Belastung
Eltern machten 2004 die für ihren Sohn 
an eine private Hochschule gezahlten 
Studiengebühren in Höhe von 7.080 € 
als außergewöhnliche Belastung gel- 
tend. Das Finanzamt lehnte dies ab 
und gewährte lediglich den Sonderbe-
darfsfreibetrag von 924 €.

Der Bundesfinanzhof bestätigte dies. 
Studiengebühren für den Besuch einer 
Hochschule sind nicht als außerge-
wöhnliche Belastung abzugsfähig. Das 
Abzugsverbot sei auch verfassungs-
rechtlich nicht bedenklich.

folgreich gegen den vom Finanzamt 
festgesetzten Betriebsaufgabegewinn.
	 Das Gericht bemängelt, dass es im 
Streitjahr für die Annahme einer Betriebs-
aufgabe keine gesetzliche Grundlage gab. 
Die stillen Reserven, die in Deutschland 
bis zum Zeitpunkt der Betriebsverlegung 
gebildet wurden, unterliegen der deut-
schen Besteuerung, wenn der Unterneh-
mer seinen Betrieb später im Ausland 
verkauft oder aufgibt. Trotz aller prakti-
schen Schwierigkeiten für den deutschen 
Fiskus, dieses zu kontrollieren, bestehe 
kein Bedürfnis für eine sofortige Besteu-
erung der stillen Reserven. Gegebenen-
falls müsse der Gesetzgeber besondere 
Mitwirkungspflichten des Unternehmers 
für diese Fälle statuieren.

Aufteilung der Aufwendungen 
für ein von Ehegatten gemeinsam 
betrieblich genutztes häusliches 
Arbeitszimmer
Trotz umfangreicher Rechtsprechung 
zum häuslichen Arbeitszimmer musste 
der Bundesfinanzhof über einen bis-
her nicht entschiedenen Sachverhalt 
urteilen. Die Eheleute F und M waren 
jeweils zur Hälfte Gesellschafter ei-
ner GbR auf dem Gebiet der EDV. Im 
Streitjahr 1997 nutzten sie gemeinsam 
ein häusliches Arbeitszimmer zunächst
in einer von ihnen gemieteten Woh-
nung, später in einem Einfamilienhaus, 
welches ihnen jeweils zur Hälfte ge-
hörte. M war nur nebenberuflich für 
die GbR tätig, sodass F das jeweilige 
Arbeitszimmer zu 80 % nutzte. Das 
Gericht musste über die Zuordnung 
des Aufwandes zwischen den Eheleu-
ten und über die für ein häusliches Ar-
beitszimmer bestehenden Abzugsbe-
schränkungen befinden. Es entschied 
wie folgt:

Hinweis
Mit Wirkung ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2006 hat der deutsche 
Gesetzgeber eine Regelung erlas-
sen, die solche Entstrickungsfälle 
zu Gunsten des deutschen Fiskus 
lösen soll. Diese Regelung könnte 
gegen die europäische Niederlas-
sungsfreiheit verstoßen.

Hinweis
Mit Wirkung ab dem Veranlagungs-
zeitraum 2007 sind die Aufwendun-
gen für ein häusliches Arbeitszim-
mer nur noch abzugsfähig, wenn das 
Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruf- 
lichen Betätigung bildet. In anderen 
Fällen ist kein Abzug – auch nicht be-
schränkt – mehr möglich. Allerdings 
wird dieses durch das Bundesverfas-
sungsgericht überprüft werden.


